
An die
Gemeinde Ritten
Dorfstraße 16
39054 Klobenstein

ANTRAG GEWÄHRUNG BEITRAG ORDENTLICHE TÄTIGKEIT IM JAHR

Der/Die Unterfertigte (Vor- und Zuname)

Geburtsort Geburtsdatum

wohnhaft in Straße

in seiner/ihrer Eigenschaft als

der Organisation/des Vereins

mit Sitz in Straße

Steuernummer

Mehrwertsteuernummer

Kontaktperson für dieses Ansuchen

Telefon E-Mail

ersucht um die Gewährung eines außerordentlichen Beitrages für

die ordentliche Tätigkeit im Jahr 

Tätigkeitsbereich der Organisation:

gesundheitsfördernde Maßnahmen Kultur, Erziehung, Bildung

Soziales Sozial- & Gesundheitswesen

Sport, Erholung und Freizeit Zivilschutz, Umwelt- und Landschaftsschutz

Belange des Kultus Förderung wirtschaftsbelebender Aktivitäten

Stempelmarke 
zu Euro 16,00



Der Antragsteller erklärt Folgendes:

Die  Organisation  ist  von  der  Stempelmarke  befreit,  da  die  Eintragung  im 
Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen Organisationen erfolgt ist (Art. 8 Gesetz vom 
11.08.1991, Nr. 266).

Die Organisation ist im Landesregister der ehrenamtlichen Tätigkeit eingetragen, wie vom 
Landesgesetz vom 01.07.1993, Art. 11 vorgesehen.

Die  Organisation  ist  eine  eingetragene,  nicht  gewinnorientierte,  gemeinnützige 
Organisation im Sinne von Artikel 10 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 460 vom 4. 
Dezember 1997 (sog. ONLUS).

Eine Ablichtung der Gründungsurkunde und der geltenden Satzungen ist bereits bei der 
Gemeinde hinterlegt.

Für die in diesem Antrag angeführten Ausgaben wurde bei keiner anderen Gemeinde- 
oder Landesbehörde eine Subvention beantragt.

Für die in diesem Antrag angeführten Ausgaben wurde auch bei folgender Gemeinde- oder 

Landesbehörde eine Subvention beantragt: 

Der bei der Gemeinde beantragte Zuschuss unterliegt dem 4-Prozent-Einbehalt (DPR Nr. 
600/1973), weil (eine der vier Möglichkeiten auswählen):

der Verein einer gewerblichen Tätigkeit nachgeht und der Zuschuss Betriebskosten oder 
Verluste  aus  der  Ausübung  einer  unternehmerischen  Tätigkeit  gänzlich  oder  zum  Teil 
abdecken soll.

die  Betriebskosten  oder  der  Betriebsfehlbetrag,  die  der  Zuschussempfänger  mit  dem 
Zuschuss verringern oder abdecken wird, zum Teil aus einer Gewerbetätigkeit entstanden 
sind, bei der es sich allerdings nicht um seine Haupttätigkeit oder einzige Tätigkeit handelt.

unterliegt  nicht,  weil  der  Zuschuss  ausschließlich  zur  Abdeckung  von  Kosten  oder 
Betriebsfehlbeträgen bestimmt wird die ansonsten nur durch nicht gewerbliche Einnahmen 
(Mitgliedsbeiträge oder Zuschüsse der öffentlichen Hand) finanziert werden können; falls 
neben den institutionellen Ausgaben, für die hiermit  ein Zuschuss beantragt wird, noch 
sonstige  Einnahmen aus einer  gewerblichen Tätigkeit  vorliegen,  wird  darüber  getrennt 
Buch geführt.

unterliegt nicht, weil der Zuschussempfänger eine nicht gewinnorientierte, gemeinnützige 
Einrichtung  -  sog.  ONLUS  -  ist  (z.  B.  ein  Verein,  der  im  Landesverzeichnis  der 
ehrenamtlichen Organisationen eingetragen ist, eine Sozialgenossenschaft usw.).

Die Mehrwertsteuer ist (eine der vier Möglichkeiten auswählen)

nicht absetzbar, weil die Mehrwertsteuer auf keine Tätigkeit im Sinne der Artikel 4 und 5 
des DPR Nr. 633/1972 (Unternehmens-, Gewerbe- und Berufstätigkeit) anfällt.

nicht absetzbar, weil es sich um eine gewerbliche Tätigkeit im Sinne von Artikel 36/bis des 
DPR 633/1972 handelt (nur mehrwertsteuerfreie Tätigkeiten).

gänzlich absetzbar, laut Artikel 19 Absatz 1 sowie Artikel 19/ter DPR Nr. 633/1972.

im Ausmaß von  % absetzbar (gemäß Artikel 19 Absatz 3 des DPR 633/1972).

Gemäß  und  für  die  Zwecke  der  Art.  12,  13  und  14  der  EU-Verordnung  679/2016  finden  Sie  die  Informationen  zum  Schutz 
personenbezogener  Daten  unter  folgendem  link:  https://www.ritten.eu/system/web/datenschutz.aspx?menuonr=224251520 oder  zur 
Einsichtnahme in den Räumlichkeiten des Rathauses.

https://www.ritten.eu/system/web/datenschutz.aspx?menuonr=224251520


Der Beitrag wird ausschließlich für den Zweck verwendet, für den er gewährt wird.

Er/sie kennt den Inhalt der Gemeindeverordnung über die Gewährung von Beihilfen an 
Körperschaften und Private und nimmt sämtliche dort angeführten Bedingungen an.

Die Ämter und Funktionen innerhalb der  Organisation werden durch Wahl  bestellt  und 
ehrenamtlich ausgeübt.

Die vorhergehenden Angaben entsprechen der Wahrheit und sind im Sinne von Artikel 43 
D.P.R. Nr. 445/2000 u.n.Ä. feststellbar und belegbar.

Er/sie ist  in  Kenntnis  der von Artikel  76 des D.P.R. Nr.  445/2000 u.n.Ä.  vorgesehenen 
strafrechtlichen Sanktionen bei  Abgabe von unwahren Erklärungen bzw.  bei  Erstellung 
oder Gebrauch von gefälschten Urkunden.

Er/sie ist sich bewusst, dass gemäß Art. 2bis des Landesgesetzes vom 22.10.1993, Nr. 17, 
im Falle von Falscherklärungen, von Verwendung von gefälschten Unterlagen oder von 
solchen,  die  nicht  der  Wahrheit  entsprechen,  der  Verein  sein  Anrecht  auf  den Beitrag 
verliert  und  zusammen  mit  der  Person,  welche  die  Handlungen  gesetzt  hat,  von  der 
Möglichkeit  ausgeschlossen  wird,  für  einen  im  zitierten  Landesgesetz  festgelegten 
Zeitraum von der  Gemeindeverwaltung wirtschaftliche Vergünstigungen in Anspruch zu 
nehmen.

Anlagen

Stempelmarke (falls keine Befreiung vorgesehen ist)

Bericht über die im Vorjahr durchgeführte Tätigkeit

Programm für die im Bezugsjahr geplante Tätigkeit

Finanzierungsplan

Statut/Satzungen

Datum Unterschrift

Gemäß  und  für  die  Zwecke  der  Art.  12,  13  und  14  der  EU-Verordnung  679/2016  finden  Sie  die  Informationen  zum  Schutz 
personenbezogener  Daten  unter  folgendem  link:  https://www.ritten.eu/system/web/datenschutz.aspx?menuonr=224251520 oder  zur 
Einsichtnahme in den Räumlichkeiten des Rathauses.

https://www.ritten.eu/system/web/datenschutz.aspx?menuonr=224251520


Finanzierungsplan

A)  Zusammenfassung der Ausgaben (detailliert  gegliedert)  (Sollte  der  Verein  die  Mehrwertsteuer 
absetzen können, bitte Netto-Beträge angeben)

Beschreibung Betrag

Gesamtsumme der Ausgaben

B) Zusammenfassung der Einnahmen

Beschreibung Betrag

Mitgliedsbeiträge

Beiträge von öffentlichen Körperschaften

Zuwendungen durch Banken

Spenden

Werbung und Sponsoring

Einnahmen aus Eintritten

Einnahmen aus Verkauf

Eigenmittel

andere Finanzierungsquellen 

Gesamtsumme der Einnahmen

Gemäß  und  für  die  Zwecke  der  Art.  12,  13  und  14  der  EU-Verordnung  679/2016  finden  Sie  die  Informationen  zum  Schutz 
personenbezogener  Daten  unter  folgendem  link:  https://www.ritten.eu/system/web/datenschutz.aspx?menuonr=224251520 oder  zur 
Einsichtnahme in den Räumlichkeiten des Rathauses.

https://www.ritten.eu/system/web/datenschutz.aspx?menuonr=224251520
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